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Großherzoglich - Badisches Oberrheinisches

Provinzial - Blatt .
Dienstag Nro . 34. 20. Iunius WÄ

Gesetz - Belehrung .
(Aufhebung deS Bastardfalls betreffend.)

In Gemäßheit hohen Erlasse ! aus dem Großherzogl . Ministerium vom Innern wird andurch
kund gemacht : daß , so wie das in einigen Theilcn deS Großherzvgthums hergebrachte fiskali¬

sche Recht — der Bastard fall mit Einführung des Napoleon ' schen Gesetzbuchs am i . July
d. I . gesetzlich für die Zukunft anfhört , rücksichtlich der vorher sich ergebenden Falle die Auf¬
hebung dieses Rechts vom 13. May d. I . an zu berechnen sey.

Freyburg den 12, Juny 1809 , — Großherzogl . Badensche Regierung des Oberrheins .
Frhr . von Baur . vckt . Gall .

Provinz - Verfügungen .
. ( Dienstbcfähtgungsprüfung der RcchtskaGdidaten betreffend.)

Sämtlichen Rechtskandidalcn , welche sich um Zulassung zu den nächsten Dienst - Befähigungs -

Prüfungen dahier gemeldet , und auch die vorgefchriebenen Aufgaben zur Verfassung ihrer Prob -

arbeilen schon erhalten haben , wlrd andurch eröffnet : daß , wenn sie diese Probarbeiten nicht

längstens in der ersten Woche des künftigen Monats July anher einschicken , dieselben zu denen

den 19 . July d. I . anfangenden Dienst - BeiahigungS - Prüfungen nicht mehr würden zugelassen
werden . Verfügt im Großherzogl . Hofgericht des Oberrheins . Freyburg den 13 . Juny 1809 .

Konrad Frhr . von And law . vckt . Werenwag .
( Erinnerung auf Befolgung der Verfügung wegen Errichtung einer allgemeinen Landtasel .)

Da die wenigsten der oiesscirigen Ober - und Aemrer oerzenigen Verfügung , welche rück»

sichtlich der Errichtung einer allgemeinen Landtafel unterm 15 . Dezember v . I . R . N . 1322z .

ergangen , und in dem Prvvinzialblatt Nro . 3 . d . I . eingerückt ist , bisher nachgekommen

sind ; so werden hiermit dieselbe unter einem endlichen Termin von Drey Wochen an die

Befolgung obiger Verfügung mit dem Anhänge erinnert , daß nach fruchtloser Verstreichung
dieses Termins gegen die Säumigen , die durch die neuerliche Verordnung ( Regierungsblatt
Nro . 15 . d. I . ) auf das Nichteinhalten der Berichtstermine gelegte Strafe unnachsichtlich
cintreten wird . Frcyburg den ly . May 1809 .

Großherzogl . Badensche Regierung des Oberrheins .
Frhr . von Baur . vät . Gast .

, ( Die Bestätigung von Rekruten - Einstellungsvcrträgen betreffend.)

Einige Falle haben gezeigt , baß yie und da die von Rekruten guchioffenen Cinstellu gs »

vertrage von Grundherr ! . Axmtcrn konsirmirt worden , ohne daß solche zur Kenntniß der In »

fpectivus - Aemter gelangten .
Man siebt sich daher veranlaßt , folgende Belehrung zu ertheilen :
Die Bestatrigung der Einstellungs - Verträge kann in doppelter Hinsicht erforderlich seyn ,

einmal als die im § . 12 . des Edikts vom 29 . Scprbr . v . I . erwähnte gerichtliche Bestätti -

gnng — Diese geschieht von Seite des ordentlichen Gerichts des betreffenden Mannes — also

von dem grundherrlichen Amt , und dann als Beftattigung der vormundschaftlichen Be »

Hörde , welche jedoch , der Wichtigkeit des Geschäftes wegen , nur die Obervormundichaftliche
Behörde , somit in dem landesherrlichen Gebiet die Regierung seyn kann , die die Bestatti »

gung nur auf erfolgte vorzulegende Causae Cognition ertheilt wird .
Ausserdem aber ist es wesentlich notbwendig , daß die Einstellungen und Einstellungs - er »

träge ihres ganzen Inhalts jedem betreffenden Jnspeklionö » Amt und Oberamt vorgetragen
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werden , da diese Behörden die Leitung und Verantwortlichkeit des ganzen Geschäfts in erster

Stelle , über sich haben , ohne deren Genehmigung keine Einstellung in Vollzug kommen kann .

ES werden somit zu Vermeidung einer Nullität de» Geschäftes , iämmilichc Unterbehörden

angewiesen , dergleichen Einstellungsverträge zur Genehmigung an die Jnspektionö , Aemter

amd '-resp . Dberamter einzubefördern . Freyburg am 2y . May r8oy .

Großherzvgl . Badensche Regierung des Oberrheins .

F r h r . von Ba u r . -rät . Wiser .

( Aufenthaltsgestattung für Fremde und insbesondere das Verheimlichen der Deserteurs oder stüchtigeir
Konftribirten betreffend.)

28ir haben bemerken müssen , daß sich in vielen Orten theils fremde Personen , ohne mit den

nöthigen Zeugnissen versehen zu seyn , und ohne Erlaubniß zu haben , aurhalten : lheils daß sich

eine Menge junger Konscribirlen zum großen Nachtheil derjenigen , welche eine höhere Nummer

gezogen haben , von Haus ., entfernen und verborgen werden .

W >r sehen uns daher veranlaßt , in Beziehung auf schon vorliegende deSfallsige Verordnungen

noch besonders zu verfügen , wie folgt :
1 . Niemand , er sey Inn . oder Ausländer , wird in dem Ort , wo . er fremd ist , geduldet , wenn

er nicht mit einem Paß versehen ist , und selbst diejenigen Inländer welche aus dem nämlichen

Amtsbezirke sind , sich aber in eineE andern Ort , als dem ihrer Heimath aufhalten wollen ,

bedürfen hiezu eine Bescheinigung des Örtsvorgefttzten .

In jedem Orte hoben die Ortsvorgesetzten von diesen Personen die Pässe und Scheine zu sam¬

meln , sie zu Oberamte zu dringen , dort zu deponiren , und werden dagegen von dem Oberamt

auf die Zeit des Aufenthalts der Personen die Erlaubnißscheine ausgeftrtigt und ertheilel ; (die

jedoch nie über ein Jahr lang gültig sind) nachher » aber beym Weggehen wiederum gegen Rück¬

nahme des Erlaubniß , Scheines , znrückgegeben .
Wer nach 14 Tagen von Eröffnung dieses auf diese Weise dennoch ohne Paß , oder dagegen

erhaltenen Erlaubniß , Schein angctroffen wird , ist zu arrellren , in seine Heimat zurückzuweisen ,

und wenn er Inländer ist , noch überdies nach Befund der Umstände mit 4 — llrägigem Gefängniß

besonders zu bestrafen .
Die OrtSvorgesttzren werden besonders verantwortlich gemacht , hiernach in ihren Gemeinden

genau Acht zu geben , als sonst gegen ste ebenfalls mit Scharfe vorqefahren werden würde .

2 . Kein Wirth oder Privatmann darf irgend jemanden einen Aufenthalt gestatten , der nicht

einen Erlaubniß . Schein erhalten hat ; und was das Beherbergen blos auf eine Nacht bclrift ,

so hat es dabey sein fcrners Bewenden , daß die Anzeige soaleich dem Ortsvorgesetzkc » geschehen muß .

3 . Wer insbesondere einen Dei ? bteur wissentlich bey sich duldet , wird nach Befinden der Um¬

stande mit 15 fl. Geldstrafe belegt .
4. Jeder Denunciant erhält den Drittel Strafgebühr , welche bey Gefängniß . oder Arbeits-Stra¬

fen auf den Fall der Unvermögenheit des Sträflings aus den Jurisdiktions -Gefällen bezahlt werden .

5 . Die Aemter haben qleichbalden eine richtige Gesinds - und Handwerksgesellen Liste aufzunehmcn .

Wir befehlen allen unfern Ober « und Acmlern den Vollzug dieser Verordnung , welche aller

Orten vor versammelter Gemeinde deutlich zu verkünden , und auf ihre Befolgung zu wachen ist ;

und erwarten wir nach 6 Wochen genauen Bericht , wie alles dieses geschehen.

In den standesherrlichen Bezirken haben die Justizäinter die nächste Vollziehung unter besonderer

Aufsicht der Inspektionen . Freyburg den 29 - May 1809 -

Großherzogi . Badensche Regierung des Oberrhcins .

F r h r . v o n B a u r . - vät . Gall .

(Gebührenbezüge bey Bürgerannahmen in grundbcrrlichen Orten bett .)

In Gemäßheit hohen Erlasses aus dem Großherzoglichen Justiz « Ministerium vom 17 . v. M .

werden andurch tämmtliche in der oberrheinischen Provinz befindliche Grundhcrrschasten ausgefor -

dert , innerhalb 3 Wochen bestimmt anher anzugcben , was jede derselben vor Erscheinung des
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Grnndhcrrlichkei
'ts - Edikts in ihren einzelnen Orten , unter was für Ramm eS fcy , an Ge¬

bühren bey Bürgcrannahmcn bezogen hat . Frcyburg den 2 Iuny 1809 .
Großhcrzoal . Badenfche Regierung des Oderthcms .

Frhr . von Baur . T dt , ggifcr .
( Nachricht über das Irren - ur-.d Sicchenhaus zu Pforzheim .)

Zur Berichtigung der A» fi Dlen mehrerer Erccutivstcllcn über die Fundalion des Großherzoglichen
Irren - und Siechenhames zu Pforzheim macht man hiermit bekannt , daß diese Anstalt lediglich
nur tur die Mittellosen Unterthancn des Baden » Durlachischen Landesantheils gestiftet ist , welche
mithin auch nur allem aus u ne n t g c l d l l ch

'
e Verpftcgung in derselben Anspruch zu machen haben.

Die allgemeine Mittel für die sämmtlichc übrige Landcsantheile bestehen also bloß in den auf das
Land angelegt werkenden Administrationskvste» .

Um nun aber sammtliche Erekutivbehördcii, Gemeinden und Privaten in Kcnntniß zu setzen ,
welche Verköstigungsarten im Irren . und Siechenhause zu Pforzheim eingcführk sind , und zu
welchen Preisen solche adgereichk werden , sieht man sich veranlaßt , den uns dicshalb von Groß .
Herzog !. General . Staatsanstalten - Direktion mitgetheillcn Tarif fürs laufende Jahr hier abdrucken
zu lassen. Frcyburg den 7 Iuny I80ö .

Großherzogl . Badische Regierung des Oberrheins .
Frhr . von Baur . vclt . Wifer .

Uro 1809 gültig .
Die im Irren - und Sicchenhause zu Pforzheim eingcsührten Verköstigungsarten , deren Preis

»nnrer nach dem Preise der Viktualicn bestimmt wird , sind nachstehende:
Erste Kost von 18 t/2 bis 21 kr . täglich.

Morgens Milchsuppe oder warme Milch und einen Kreuzer Weck ; Mittags Fleischfuppe mit
gebähten WcckschnMcn , t/2 Pfund Rindfleisch und vorzüglich gekochtes Gemüs, . nach der Jahrs «
zeit ; Nachts geschmalzie Suppe , Gerste oder Reis rc 1/2 Pf . gebraten oder eingemacht Kalb ,
oder Hammelfleisch , und einem Beyessen ( ausgenommen Frcytags Nachts ) , Mittwoch und Sonn¬
tag Mittags 1/2 Pfund gebraten Kalb , oder Hammelfleisch.

Zweytc Kost von 17 1^ 2 bis 20 kr. täglich.
Morgens Milchsuppe oder warme Milch und ein Kreuzer Weck ; Mittags Fleischfuppe , ein

1/2 Pfund Rindfleisch und vorzüglich gekochtem GcmüS ; Nachts geschmalzte Suppe , Gerste oder
Reis , ein 1/2 Ptund gebraten oder eingemacht Kalb . oder Hammelfleisch und einem Beyessen
( den Frcytag ausgenommen .)

Dritte Kost von 14 1/2 bis 17 kr . täglich.
Morgens ( den Sonntag ausgenommen ) geschmälzte Brodsuppe oder Milchsuppe ; Mittags

F .'eischbrühsuppe und vorzüglich gekvchtcs Gemüs , 1/3 Pfund Rindfleisch; Nachts geschmälzte
Suppe , Gerste oder Reis , 1 ji Pfund eingemacht oder gebraten Hammel - oder Kalbfleisch , nebst
einem Beyessen von gestandener Milch , Grunddiru , Sulzen oder Salat .

Vierte Kost von 13 bis 15 1/2 kr . täglich.
Morgens (den Sonntag ausgenommen ) geschmälzte Brodsuppe ; Mittags Fleifchbrühfuppefl gut

gekochtes leichtes Gemüs und t/j Pfund Rindfleisch ; Nachts geschmälzte Suppe , Gerste oder
Reis und 1/3 Pfund Kalb - oder Hammelfleisch.

Füiistc Kost von 8 bis 10 kr . täglich.
Morgens (den Sonntag ausgenommen ) gcschinälzte Brodsuppe , Mittags Fleischbrübfuppe , gut

gekocht «s leichtes Gemüs ; Nachts geschmälzte Suppe , Gerste oder Reis und ein Beyessen von
Milch , GLtindbirn , Sülze » oder Salat ; Sonntags und Mittwochs Mittags 1/3 Pfund Rind¬
fleisch , und an den vier Festtagen , Weihnacht , Neujahr , Ostern und Pfingsten auch 1/z Pfund
Schweinen - oder Kalbsbraten .

Sechste Kost von 7 bis 9 kr . täglich.
Morgens ( den Sonntag ausgenommen ) geschmälzte Brodsuppe ; Mittags Fleifchbrühsuppe gut

gekochtes leichtes Gemüs ; Nachts geschmälzte Suppe , Gerste oder Reis ; Sonntags und Mitt -
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wochs 1/3 Pfund Rindfleisch und an den vier Festtagen « Weihnacht, - Neujahr , Ostern und

Pfingsten auch lJ
*
3 Pfund Schweinen - oder Kalbsbraten .

Siebente Kost von 6 bis 8 kr, täglich .

Morgens ( den Sonntag ausgenommen ) geschmälzte Suppe ; Mittags eben solche Suppe (Mitt¬

woch und Sonntags Mittags aber Flerfchbrühfuppe ) nndGemüs ; Nachts geschmalzte Suppe oder

Gerste nebst Beyesscn von Milch , Grundblrn , Sülzen oder Salat ; Mittwoch und Sonntag 1/ 4

Pfund Rlndfieifch und an den vier Festtagen 1/3 Pfund Schweinen ober Kalbsbraten .

Achte K o st von 5 big 7 kr . täglich . , .

Morgens ( den Sonntag ansgenommen ) geschmalzt » Suppe ; Mittags eben solche Suppe ( Mitt¬

woch und Sonntag Mittags aber Fteifchbrübsuppe ) und Gemüs ; NachtS geschmälzte Suppe ,

Mittwoch und Sonmag 1/4 Pfund Rmdflc sch , und an den vier Festragen 1/3 Pfund Schwei¬

nen oder Kalbsbraten .
NB . Oeflers leidet auch manche Kost auf Anordnung des Arztes Abänderung für einzelne Personen .

Ausserdem wird besonders abgegeben und angerechnet : täglich 2 Drücke Brod , jedes zu 1/2 Pf .

oder einen halben Laib zu 11/2 Pfund , der Laib ä 3 Pf . zu 7 bis 10 kr.

Für 2 auch 3 kr . Weck oder Welsdrod .
1/2 oder i Schoppen Odstmoos von 4 bis 6 kr. die Maas .

1/2 oder 1 Schoppen Wein von 3 bis 8 kr . der Schoppen .

Außer Vorqeschrievcnen , werden jeder Perfon der Aufwand für Kleidung , Leibweiszeug ,

Flickcrey und Arzney besonders notitt .
( Erinnerung auf Befolgung der Vorschriften über Schrift - Verfassung .)

Da die bestellenden Vorschriften , wornach alle oey Staatsbehörden eingerichtet werdenden

Schriften von dem refp . Verfasser unterfertiget , und — »ofern die Verfassung nicht in eigener

Sache geschieht — unten bey der Unterschrift mit der Bezeichnung des Betrags versehen seyn

sollen , welcher für . die Schrift gefordert wird — vielfältig unbefolgt gelassen werden ; so steht

man fich veranlaßt , sämmtliche , die es angeht , auf die genaue Erfüllung dieser Vorschriften

mit der Erklärung zu verweisen , daß , von Bekanntmachung dieses an , jede diesseitige Eingabe ,

welcher die besagten Erfordernisse mangeln , oder wobey auch nur eines derselben vermißt wird ,

so fern fie nicht sehr dringende Angelegenheiten betrifft , unerledlget wieder zurückgegedcn , und

beynebst noch mit Strafe von 30 kr . gerügt werden wird .
Sofern die Angelegenheit aber sehr dringend wäre , wird auf Erledigung der mangelhaften

Eingabe nach Umständen zwar Rücksicht genommen , die Uebertrecung der Vorschrift aber fodänn

mit - 1 fl . bestraft werden . Vorbehältlich weiterer besonderer Strafen gegen etwa sich entdeckende

Wmkclfchreibereyen . Freyburg den 7 . Iuny 1809 .
Großherzogl . Badische Regierung des Oberrheins .

Frhr . von Baur . vdt Galt .

( Erinnerung an die ausgehenden Tabellen über das sämmtliche Pfarr » Schul » Kaplanev - und
StistungS - Vermögen . )

Diejenigen Aemter , welche mit den — unterm 16 , Mar ; d. I . durch daS Provinzialblatt yom

45 , April Stück XXI geforderten Tabellen über das sämmtliche Pfarr - Schul - Kaplanev - und

Stiftunqs - Vermögen noch im Rückstände sind , werden zu Einsendung derselben mit einer end¬

lichen Frist von Vierzehn Tagen unter gesetzlicher Präjudiz , anmit erinnert .

Freyburg den 8 . Iuny 1809 — Großherzogl . Badische Regierung des Oberrheins .

Frhr . . von Baur . ^ Galt .
( Vagantcntabellen betreffend.)

Auf eingelangten h- hern Erlaß des GroOerzog, . MtNljtcrii vom Innern sieht man sich veranlaßt ,

der «m Provmzblatk Nro . 29 kundgemachtcn Verordnung vom 8 . May d. I die monatliche

Einsendung der Vagantcntabellen betreffend — wegen Einförmigkeit der einzusendenden Tabellen ,

noch nacdzutragen , daß die Rubriken , und zwar
. 1 ) der Namen und Herkunft der Eingrfangenen , 2) Alter und Jahre , 3 ) Stand und Ge -
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werk», Tag der Arretirung , 5) Ursache derselben , 6}
' amtliche

'
Verfügung PNd Behänd ,

lung genau in denselben aufqeführt , und jedesmal pünktlich ansqefüllt werden sollen . ' "

Die Exekutiv > Behörden werden auf diesen besonders in den gegenwärtigen Umständen so wich ,

tiqen Zweig ihrer Amrsvcrrichtnngen pstichtmäßig aufmerksam zu seyn , anmit nachdrukfam aufge »

forbcrk . Frcyburg den 12 . Juny 1809 .
. Großherzogl . Bad . Regierung des OherrheinS .

Frhr . v. Baue . vät . Gall .
( Siegelgebühren betreffend.)

'

Seine Königliche Hoheit haben vermöge höchsten Rrscripre ., vom 1 . April und 27 May d. I .

zu verordnen geruht , daß in allen Fällen , wo ein Amtssiegel einer Urkunde rc . beygcbrückt

wird ; mit einziger Ausnahme der Seite 9k in der Tax - und Sportel » Ordnung vom 17 . July

1807 bemerkten Geschäfte , ohne Unterschied , es mag nun an einem Orte der Siegelgcbühr ,

Bezug bisher statt gehabt haben oder nicht , die bistlinmte Gebühr von 12 kr . zu erheben , bey

amtlichen Bestätigungen den Kundschaften aber - so wie bey Passen unter den 15 kr. Sportel »

die Siegklgebühren als mitbegriffen anzufehen scycn . . Freyburg den 5 . Juny 1809 .

Großherzogl . Badische Kammer des Oberrheins , •
91 u t 1) vdi , Glatz .

Obrigkeitliche Aufforderung en.
( Anwalds . Bestellung für den Freyherrn Johann Anton von Beroldingen betr .)

Auf die — von dem Advokal Dr . Preis anner Llagereichte Klage und Veibothabltte lM Na «

men des Xaver Vogt Buschwirtb dahier , Klagers — gegen den abwesenden Freyherrn Jo¬

hann Agtvn von Beroldingen ., Beklagten — wegen einer Forderung pr . 8 ry fl. 41 kr. sammt

Zinsen und Kosten , wird Advvkar Hübschle als . .Anwalt des unbekannten Orts abwesenden

Beklagten , ex officio ausgestellt .
■ <

Dieses wird dem Letzter » mit dem Bedeuten anmit öffentlich bekannt gemacht : daß er

binnen Sechs Wochen diesen ihm beygegebenen Sachivalter um so gewisser gehörig zu in -

sormiren und zu bevollmächtigen , oder einen andern zu bestellen , und darüber die Anzeige

anher zu machen habe , als widrigenfalls dafür gehalten werden würde , daß er alle Hand¬

lungen des ibm beygegeb
'
enen Anwalds stillschweigend genehmige .

Verfügt im Großherzogl . Bad . Hofgerjchr des Oberrheins . Freyburg am 9 . Juny 1809 .

,

' Konrad Frhr . von Airdlaw . . vstt . Werenwag .

( Anwalds - Bestellung für den Frhrn . Johann Anton vonBeroldingen betr .)

Da der vormalige Hotgerichls - Advokal Mayer zum 3ten Sladlamunann zu Freyburg gna »

digst befördert worden ist : so hat man sich dicsorts veranlaßt gefunden , demselben die Vertrelung

des Freyherrn Johann Anto » von Beroldingen , — dermalen unbekannten Aufenthalts , — in dm

mehreren gegen ihn anhängig gewordenen Klag - mnd Verbolslachen abzunehmen , und dagegen dm

Advokaten H ü b sch l e als dessen Sacvwalker ex officio zu bestellen , — welcher auch bereits ,

laut anher eingereichtcv Aitzcige die Manuajgkten von seinem Vorgänger abgelangt hat .

Freyherr Johann Anton v . Brraidingen wird demnach ausgeforvert , binnen ü Wochen diesen

ihm beygegebenen neuen Änwald um so gewisser gehörig - zu informircn und zu bevollmächtigen ,

auch darüber m bemerkter Frist Anzeige anher zu erstatten » als sonst alle Handlungen des Letztem ,

als von Ihm stillschweigend genehmigt , angesehen werden würden .

Verfügt rm Großherzogl . Bad . Hosgerichl des Obcrrheins zu Freybnrg den 19 . May 1809

.
Konrad Frhr . v. Andlaw . vstt . Dr . Pipus .

Schuldenliquidationen . Oberamt Frevburg .

Andurch werden alle diejenigen , welche an ( 2) zu Schallstadt an den in Gant gera »

folgende Personen etwas zu fordern haben , un - thcnen Scdumacher Andreas Ivos auf

ter dem Präjudiz , aus der vorhandenen Masse Dienstag den i k . Juiv d. I . vor der Theilungs »

sonst kein«- Zahlung zu erhalten , zur Llquidirung kommifsion tm Rößirnmthshaus zu Schall >ladt .

derselben vorgelabm . — Aus dem Aus dem



Oberamt Schliengen
( 2) zu Mauchen an den Leodegar

Büchin und dessen Ehefrau Martina gcb .
Senil auf Dienstag den 18 . Juln früh 8 Uhr
im Wirihshaus zu Mauchen . Aus der

Magistratur Eizach
( 2 ) zu El zach an den jungen Ochsenwirth

Johann Nepomuk Meyer auf Freylag
den 30 - Juny Vormittags 8 Uhr auf der Stadt -
kanzley daselbst . Aus dem

Oberamt Röteln zu Lörrach
( 2) zu Weil an den Daniel Rappi .

schc n Eheleuten aus Montag den 10 - Juiy
d. I . dey der Theilungskommisston zu Weil ;

(2 ) zu Weil au den Jacob Friedrich
R e b l i n sch e n Eheleuten auf Montag den .17.
July d . I . bcv der Thcilungskvmmission allda ;

( 3) zu G r c n z a ch an den JohannBri .
n in scheu Eheleuten auf Montag den 3 . July
d. I . bey der Theilungskommisston allda ';

( Z ) zn Haltingcn an die Johannes
Goldinsche Wittib aufFreytag dcn7 . July
d. I . bcy der Theilungskommisston allda ;

( 3 ) zu Eichen an den verstorbenen Burger
und Wittwer I o h a n n K c ß l c r auf Montag
den 26 . Juny d . I . bey der Stadtschrciberey
Schopfhcim . Aus dem

Oberamt Waldshut
( 3) zu Remetschwi e l an den in Konkurs

verfallenen Jo Han n Sch m iedi sch cn Ehe «
leuten auf Montag den 3 . July d . I . im
Wirthshause zu Banholz . Aus dem

Fürst ! . Schwarzenberg . Justizamt
Jestetten

(3) zu G e i ß l i n g e n an den in Vermögens .
Untersuchung verfallenen Wirth F l d e l W ü r -
ten b erger auf Dienstag den 27 Juny d . I .
vor der Kanzley zu Jestetten . Aus dem

Amt St . Blasien
( 3) zu Happingen an den in Konkurs

aerathenen Kaspar Zip fl er und dessen
Ehefrau Katharina Denzin auf Donner ,
stag den 13 . July d . I . vor der Kanzley zu St .
Blasien . Aus dem

Obcrvogtcyamt Tryberg
( 3) im untern Prechthal an denWin -

terbauren Joseph Winter auf Donnerstag
den 29 . Jvnv d . I . Vormittags 9 Uhr auf dem
Ladhof . Aus der

Stadt Bräunlingen
(3) zu Bräunlingen an de» Bürger und

Bauern Michael B i e l c r auf den 24 . Juny
d . I . Vormittags auf der Stadtkanzicy allda .

Zugleich wird bcy dieser Tagsahrt ein Nachlaß
oder wenigst angemessene Zahlungstermine zu er¬
zielen versuchet , und hiebcy die abwesenden
Gläubiger als dem allfälligen Abschlüsse hierüber
beystimmend geachtet werden.
Vorladung der Gläubiger des Kaspar Groß

secl . von Riegel -
(2) Der ausgebreitcte Handelsverkehr, , in

welchem der kürzlich dahier verstorbene Bürger
und Ziegelhüttcnbcständcr Kaspar Groß auch
mit auswärtigen gestanden , machet cs nothwen-
big , um einen richtigen Schuldcnstand zu erhal .
len , alle diejenigen hiemit öffentlich auszufor -
dern . ihre Rechte und Ansprüche , welche sie an
des Kaspar Großen Verlassenschalt dahier aus
was immer für einem Grunde zu haben glauben ,
bcy der am Donnerstag den 6 .. July d . I . ange.
ordneten Tagsatzung Vormittags 9 Uhr vor die .
scm Amte anzngcbcn , und gehörig zu irquidlren .

Riegel den 9 . Juny 1809 .
Gemcintheilherrl . Amt .

R ig q ler .
Vorladung Militärpflichtiger .
Nachstehende Uneerthanssöhnc aus dem dies¬

seitigen Kantons - Bezirke sind von ihren Regi¬
mentern desertirt.

Kaspar Klein mann von Föhrnbach ,
Mathigs Schneider von Wollerdingcn , Ignaz
B r u g g e r vo» Bräunlingen , Alois S ch n c k-
k c n b u r g e r von t- aussenvorwald , Joseph
Sch necken du rgcr von Eslingen , Joseph
W e i ssc r vo » Thannheim , Vinzenz Straub
von Zimmern , Marx Schlenker von Neu -
Haussen , Johann Neininger von Pmffen -
wiiler , Michael Käfer von Allmendshoten .

Sodann hat das Loos dev der im leztvcrflos,!
senen Febr . stattgehabtcn Ziehung getroffen die
Abwesenden :

Joseph Merkle von Obereschacki , Jakob
Schleicher , Johann Schupp , Fra » ; N c u«
com und Joseph Benedikt Bichweilcr von
Villingen , Konrad Sorg , Anton St cg er er ,
Martin S ch m i d , Franz Xaver Schreiber
und Konrad Lutz von Braunlinaen , Bern «
hard Flügel von Wolterduigen , Johann Bap -
tist R l e p l e von Allmendshofen , Ottmar Hall
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von Aaffen , Georg Hirt von Haussenvorwald ,
Marx Bader von Döggingen , Johann Roh ,
rer von Neidingen , Franz Xaver Heine ,
mann und Joseph Vetter von Geissinge» ,
Mathä Gr ie Sh aber und Anlon "

Engerser
von Pforen , Johann Ganter von Thannheim ,
Joseph Federte und Kart Martin von
Kirchen .

Diese und die abwesenden Nachmänner Jo .
seph Mesmer , Joseph Uhler , Johann Ge¬
org Burry , Johann Baptist Wehrte , Jo¬
hann Georg Har st er , Thomas Dürlcr ,
Johann Baptist Gail , Philip Freudig -
m a n n und Alois Lindinger von Donau -
eschingcn , Kaspar Haller , Mathä Fritsche
und Egld Jäkle von Hüffingen , Jakod Hom¬
burg e r und Anton Schalter von Neidinge»,
Johann Baptist R o h r e r von Geissnigen , Io -
seph D u f f n e r von Pforen , Anton R > n l sch
von Möhringen , Krispin März von Dohren¬
bach , Mathias Be ha und Kaspar Löffler
von Urach , Bernhard Furtwängler und
Michael Riegler vo» Hubcrishosen , werden
hicmit , da sie sich auf die erlassenen Isufforbe-
rungen nicht gestellt habe» , ediktaltter vorgeladen,
binnen 6 Woche» in ihre Heimath zurukzukch -
ren , und sich bcy dem Unterzeichneten Ober ,
voqteyamte zu sistiren , widrigenfalls gegen sie
nach Inhalt der Landcsgefttze verfahren wer¬
den wird .

Villingen den 30 . May 1809 .
Großhcrzogl. Obervogjeyamt .

v. Jage mann .
Edikkalvorladung entwichener inilizpflichtiger

Ünterthansiohne .
(Z) Nachstehende Ünterthansiohne des diessei.

tigen Bezirks , sind entweder der Konscriplion
und dem Milizzuqe schon früher entlaufen , oder
sind durch das Loos Theils bey der Rekruti -
rung des vorigen , Theils des gegenwärtigen
Jahrs zur Einstellung bestimmt worden , aber
bisher , ohngeachtet der deswegen von ihren An.
gehörigen zu Hause ergriffene» Maasregeln nicht
dahin zuruckgekehrt, so daß die spatem Loose
statt jenen einrücken mußten ; cs werben daher
dieselben mit Frist von 6 Wochen zur Stellung
vor diesem Odecamt mit dem Bedrohe » ebik.
taliter vorqeladen , daß wenn sie binnen dieser
Frist ihrer Psiicht abermal nicht Folge leisten
würden , gegen sie die Vermögenskonsiskation ,

und Verlust des Unterthanenrechts verfügt wer,
den würde ; jene , welche sich etwa im fernen
Auslände befinden würden , und für deren Heim¬
kehr diese Frist zu kurz seyn möchte , haben sich
aber wenigstens schriftlich zu melden , und durch
ihre Anverwandte ober Pfleger um die nöthige
Fristcrweikerung nachsuchen zu lassen .

Verfügt Kenzingen den 3 . Juny 1809 .
W e tz e l .

Verzeichniß der Vorgeladcnen .
Von Kenzingen .

Loren; Fridrich , Deserteur , Xaver Be -
che rer . Loren; Gehri , Deserteur .

Von E n d t n g e n.
Joseph Bensel , Nagelschmid . Michael

Wlscrt , Deserteur . Xaver Willhelm ,
Sattler . Konrad Lederte , Müller . Johann
Fröhlich , Zunmermann . Michael Maier ,
Schreiner . Jakob Schmid , Weber . Joseph
Z i m m e r m a n n , Feilenhauer . Benedikt B e n-
sel , Nagelschmid . Michael Büchele , We¬
ber/ Georg Kalchthaler . Baptist Merkte .
Martin Lö fl er , Schlosser. Andreas Uebel -
man , Weber . Lorenz Bo Hast , Schuster .
Joseph M ü l l e r , Schneider . Joseph Vögele ,
Schreiner . Baptist Z immer mann , Metz¬
ger. Joseph Kollmercr , Wagner . Will¬
helm Sailnacht , Schreiner .

Von Herbolzheim .
Anion Winkler , Schlosser . Michael Mül¬

ler , Schlosser . Johann Spitz , Schneider .
Von Riegel .

Sebastian Wagner , Weber . Anton Hilde¬
brand , Zlmmermann . Zelestin Hcrcher ,
Bauernknecht . Michael Fahrend ühier ,
Weber . Lorenz Fleck , Drechsler . Georg
Busch , Schlosser . Joseph Sarrori , Metz,
ger . Zelestm Schätzte , Zlmmermann . Ge«
orgKolsofradt , Schmid . Joseph Mos -
m a n , Gärtner . Johann K o l l i f r a d t , Zim -
mermann . Peter Wehrte , Faßmahler .

Von F o r ch h c i m.
Lorenz Bihlc , Bauer . Lukas Müller ,

Weber . Joseph Fuder er , Weber .
Von Ober - und Niederhausen .

Lorenz Maurer , Fischer.
Von Bomb ach .

Joseph Heizman , Zimmermann .
Von Saspach .

Martin E b r r c n j , Maurer . Martin Galt ,
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ohne Profession. Johann Sink -, Schuster . Schlosser. Joseph Heßler , Maurer .

Von Scheelingen : Gangolf Leber , Ausgezogen aus den Kanronslisten .

Obrigkeitliche Kundmachung .
(Die Berechnung der SüstenMonS - Gehalte , oder Gratialim betr .)

Die Erfahrung hat es bisyer gelehrt , öatz vie meisten - Jitdivwüen , welchen tägliche Su -

stentarions - Gehalte oder Grastalien bey dEr «ntrrzeichneten Kassa angewiesen sind , ihre Quar¬

tals - Gebühren falsch berechnen , hiemit buch ihre Quittungen hierüber unrichtig ausstellen . .

Um diesem in Kukunft vorzubeugen , - wird die Weisung dahin gegeben , daß alle vom LZten

April 1809 an laufende derley Tags - Gehalte auf ein ganzes Jahr , hiemit auf zssz Täge

berechnet , die ausfallenden Wummen in vier gleiche Quartals - Raten eingetheilt , die Quar¬

tals - Quittungen , hiernach ausgestellet , diese mit dent obrigkeitlichen Lebenszcugniß versehen ,

sodann von Den. zur Auszahlung .angewiesenen Verrechnungen eingeldset , und endlich am Ende

eines jeden Quartals oder- des -Rechnungsjahrs per Unterzeichneten Kasse ' statt
' baarem ausge¬

rechnet werden - möchten! ,
Bey Eintrctung eines -Schaltjahres ist auf die Zeit vom LZ . Jänner bis LZ. April eine

Tagsgebühr weiters über d,e sonst gewöhnliche Quartals - Betreffniß in der Quittung anzuse,

tzen ; z. B . derjenige , welcher täglich g kr. Wiener Währung zu empfangen hat , quittirt für

jedes Quartal 7 fl. t8 kr. Reichswährung , für die Periode nemlich vom LZten Jänner bis LZten

April eines Schaltjahres hingegen 7 fl. 22 4/5 kr. Rcichswährung je.

Wornach sich sämtliche Großherzogl . . . Verrechnungen deS Oberrheins zu henehmen ersuchet

- lverden, Freyburg . den ZtenJuny .1809 . .
-

Grvßherzogljche Provinzial - Kasse.
'

. -rv .
- ' v . i . 1 . . . .

: Alexander Buisson .

Dien st - N ach r i ch t e n.
( Ausschreibung des erledigten Regierungs - ExpeditoratS.)

Da bey diesseitiger Regierung die ErpedllvralSstcUe in Erledigung gekommen ; so wird sol¬

ches andurch mit dem Anfügen bekannt gemacht , daß diejenigen , welche sich um diese . Stelle

zu bewerben gedenken , binnen ' Vier Wochen . . . .

ihre Bittschriften mit den legalen Zeugnisscn.über ihre Fähigkeiten und bis dahin geleistete Dienste

unterstützt bey diesseitiger Regierung zu überreichen haben .

Freydurg am 10 . Juny 1809 . — Großhcrzogl . Badische - Regierung des Oberrheins .
Frhr . von Bgur . vckt. Gall .

Seine König !. Hoheit haben den alten Pfar - seph Schultes von Oberwinden durch den
/v* ‘ tti hör “ - ."> i . L . ; .W . ♦ »y» « «. . » . . . .

rerAdeIbert Bilz zu Pfaffenhofen in der

Grafscbasl Salem in Ruhestand zu versetzen ,
und diese Pfarrcy dem Salem ' scben Ezkapitu .

laren Edmund Danner gnädigst zu verlei¬

hen geruhet.
Dcr zur Hokkaplaney Heiligenberq prasen.

tirte Vikar Anton Beller von Moringen

hat die landesherrliche Bestättigung erhalten .
Am 10 . Juny d. I . hat die Großherzoql . Re

' - ~ - " - - 6- . , t. »

Einsturz einer Laimgrube , in welcher er arbeite¬
te , z,«gedeckt, , und zwar noch lebend, - aber so
schwer verletzt wieder herausgegrabcn , daß er
nach wenigen Stunden den Geist aufgab .

. . Am 15 MgY halte der Metzgermeister Jo¬
hann Georg Losinger der jüngere von
Freydurg bas Unglück ' daß ihm an einem Wa¬
gen , worauf er saß , das Pferd durchgieng.
Da er mit dem Zaum dasselbe nicht mehr auizu -
* - - - - - ^ av htifrh - rn - nAm 10 . Juny d. I . hat die Grogyerzogi . urr» er mn oem sauin vu ,

sterunq des Oberrheins den Le 0 >1 h a r d K u h r i Hage «, vermogte ; so suchte er durch einen Sprung

on Niederwlnden zum Vogt daselbst — und ;u rct{{n , behielt aber unglücklicherweiseden
~ B CtT> Î Atl ^ - ^ - - ' -4*' **** ^ <**4 . AmDDI1 QM . .

den Johann Nepomuk Mayer von Stet ,
nenstabt , Oberamts Schliengen , als Vogt da

selbst bestätiget-

Nachrichten .
UngluckSialle .

Am 8un April wurde der Zieglcrsknecht I 0 .

fiu.» $u Hiuu / v>v **»* - . - -
Zaum fest mn seine Hand geschlungen : er wur¬
de geschleift , und ,0 Übel zugerichtet , daß er
nach ^ Tagen den Geist aufgab .

Todes . Anzeige .
Den 2 . Juny dieses Jahrs ist der Amtmann

Stump in Staufen verstorben.
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